
WIENER RATHEUS KORRESPONDENZ
Wien ,Samstag 6 .April 1918 abends No92 .

REGELUNG DES FLEISCHBEZUGES .
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Mit derkomenden Woche wird Einheits - und Extrem

Rindfleisch nur mehr gegen Vorweisung des weigenamtlichen

Einkaufsscheines abgegeben .Für jede auf demEinkaußsschein
ersichtliche Person wurden für diese Woche20dkg
Rindfleisch einschließlich Zuwagefestgesetzt .

Das Volksernährungsamt hat nunmehr angeordnet, ,daß
das Fleisch in folgender Weise verabfolgt wird :Mittwoch

und Donnerstag ,. i .am10 .und 11 .d .M .für Besitzervon
weigen Einkaufsscheinen mit den Buchstaben A bis L ,Sams¬
tag und Sonntag ,d i .am 13 .und 14 .d M .Mbis Z .In der

folgenden Wochewird ein Wechsel in der Art erfolgen ,dag
die zweiteHälftedesAlpäbetesandenerstenTagenunddi
die erste Hälfte an den letzten Tagender Wocheandie

Reihekommt .
Weiterswurdendie Fleischhauerverpflichtet ,das

von ihnen abzugebende Fleisch an Gasthäuser in zwei Wochen¬

rationen zu liefern .
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